
 
 
 
 
 
 
 
 

SR/448/2024  Seite 1 von 2 

Beschlussvorlage 

Beschlussvorlage-Nr.:   SR/448/2024  
 

zur Sitzung beraten:  
 
 

Stadtrat  Entscheidung  02.05.2024  öffentlich  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage:   Bestellung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur 

örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Stadt 
Olbernhau 

 

Gesetzliche Grundlage:    § 103 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 SächsGemO i. V. m. § 28 Abs. 2 
Nr. 13 SächsGemO 
 

 

Vorlage wurde erarbeitet von:  Kämmerei, Flor, Benjamin 

 
 

Vorlage wurde beraten mit: Bürgermeister 
Ältestenrat am 19.04.2024 

 
Welche Beschlüsse des Stadtrates 
wurden dazu bereits gefasst: keine 
 
Welche Beschlüsse des Stadtrates 
sind aufzuheben:   keine 
 
 
 
I. Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat der Stadt Olbernhau beschließt, die B & P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 01217 
Dresden, Max- Liebermann- Straße 4, zum Prüfer für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2023 der Stadt Olbernhau zu bestellen. Die Prüfungsleistung enthält neben der Durchführung der 
Prüfung des Jahresabschlusses die Durchführung einer Kassenprüfung. Die Prüfungsleistung wird zu 
einem Gesamthonorar von 13.494,60 (brutto, inkl. Nebenkosten) vergeben.  
 
 
 
II. Begründung 
Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Vorschriften 
des § 88 SächsGemO aufzustellen. Vor seiner Feststellung durch den Stadtrat, ist der Jahresabschluss 
vom Rechnungsprüfungsamt zu prüfen (vgl. § 88c Abs. 2 SächsGemO, § 103 SächsGemO § 104 Abs. 1 S. 
1 SächsGemO). Entsprechend § 103 Abs. 1 S. 2 SächsGemO können Gemeinden mit weniger als 20.000 
Einwohnern, sofern sie kein eigenes Rechnungsprüfungsamt haben, diese Aufgaben auch einem anderen 
Rechnungsprüfer bzw. Wirtschaftsprüfer oder an eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übergeben. Die 
Entscheidung über die Auswahl des örtlichen Prüfers ist dem Stadtrat vorbehalten und darf nicht 
übertragen werden (vgl. § 28 Abs. 2 Nr. 13 SächsGemO).  
 
Aufgrund des Auftragswertes erfolgte die Ausschreibung freihändig. Für die Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2023 wurden fünf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aufgefordert, ein 
Angebot abzugeben. Ein Angebot wurde von drei angefragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
fristgerecht eingereicht.  
 
Das günstigste Angebot wurde von der A.V.A.T.I.S Audit GmbH abgegeben. Diese 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist gegenwärtig als Jahresabschlussprüfer der Beteiligungsunternehmen 
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(SWO, WWO und AZV) mandatiert. Die Prüfungsleistung der A.V.A.T.I.S Audit GmbH wurde im Rahmen 
von vier Prüftagen zu einem Festpreis von 6.500 EUR (netto, exkl. Nebenkosten) angeboten. Bei der 
Angebotsauswertung und aufgrund der Tatsache, dass die A.V.A.T.I.S Audit GmbH bisher keine 
Kenntnisse über den Haushalt der Stadt Olbernhau verfügt, erscheint der Verwaltung der geplante 
Prüfungsumfang als zu gering. Nach telefonischer Rücksprache mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
gab diese an, derzeit keine weiteren Kommunen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung zu prüfen. 
Außerdem befürwortet es die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft laut eigenen Aussagen nicht, wenn die 
Jahresabschlussprüfung der Muttergesellschaft vom gleichen Prüfer durchgeführt werden würde, wie bei 
den Tochtergesellschaften. Das Angebot der A.V.A.T.I.S Audit GmbH kann demnach nicht als das 
wirtschaftlichste Angebot eingestuft werden.  
 
Das wirtschaftlichste Angebot wurde somit von der B & P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 01217 
Dresden, Max- Liebermann- Straße 4 abgegeben. Das Ergebnis der Angebotsprüfung sowie die 
eingereichten Angebote können der Anlage entnommen werden.  
 
Die notwendigen Finanzmittel wurden im Finanzhaushalt unter dem Produktkonto 111301 743115 
bereitgestellt. Im Haushaltsjahr des Jahres 2023 wurde eine entsprechende Rückstellung (Konto: 289110) 
gebildet.  
 
 
Anlage:  
Angebotsauswertung  
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